
 
 
 
Erläuterung nach § 124a AktG:  
 
Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 1 erfolgt nicht. Der 
Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den 
Konzernabschluss entsprechend §§ 172, 173 AktG am 25. März 2010 gebilligt und 
den Jahresabschluss damit festgestellt. Ein Beschluss zur Feststellung des 
Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung nach § 173 AktG entfällt damit 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. Der Jahres- und der Konzernabschluss 
nebst zusammengefasstem Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats und der 
Bericht des Vorstands mit den Erläuterungen übernahmerechtlicher Angaben sind 
im Übrigen der Hauptversammlung, ohne dass das Aktiengesetz eine 
Beschlussfassung hierzu vorsieht, zugänglich zu machen.  

 


